
MI Kantonsrat
Zurich

Antraq Nr.2
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von Lorenz Schmid, Büsser Jeannette, Nora Bussmann, Andreas DaurLt, Esther Straub,
Thomas Marthaler, Marc Wisskirchen, Kaspar Bütikofer

vom 26. April2Q21

S 5 b.Anforderungen an die Leistungsspitäler

1 Leistungen können Spitälern und Geburlshäusern erteilt werden, die

()

nach Abzug der Kapitalvezinsung den Unternehmensgewinn grundsätzlich in
der Spitalbilanz belassen.

Begründung

Wir Unterzeichnenden reichen folgende Anderungsanträge zum SPFG Gesetz ein, die wir
direkt in die Parlamentsdebatte vom 17. Mai 2021 einbringen werden. Leider wurde uns kuz
vor Abschluss der Kommissionarbeit durch ein Ordnungsantrag der SVP das Recht zur
D und Einbringen der Anderungsanträge ve ruveigert
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